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[bookmark: _q8b6blsj00hl]GEFAHRGUTBEAUFTRAGTENPRÜFUNG GEFAHRGUTTRANSPORT FRAGEBOGEN
	a) Unter dem Aspekt der „Sicherung“ müssen nach RID Bereiche innerhalb von Rangierbahnhöfen, die für das zeitweilige Abstellen während der Beförderung gefährlicher Güter verwendet werden, …

	1. … umzäunt werden.
	☐

	2. … nur außerhalb der gewöhnlichen Betriebsstunden von einem Wachdienst bewacht werden.
	☐

	3. … gut beleuchtet sein.
	☐

	4. … rund um die Uhr bewacht werden.
	☐

	b) Welche Angaben sind im Beförderungspapier für freigestellte Versandstücke der Klasse 7 nach ADR in jedem Fall erforderlich?

	1. UN-Nummer, Name und Anschrift des Absenders und des Empfängers.
	☐

	2. UN-Nummer.
	☐

	3. UN-Nummer, Benennung, Klasse, Name und Anschrift des Absenders und Empfängers.
	☐

	4. UN-Nummer, Bruttomasse.
	☐

	c) Eine Verpackung enthält in ihrem Zulassungskennzeichen den Buchstaben Y. Für welche Verpackungsgruppe oder Verpackungsgruppen darf die Verpackung eingesetzt werden?

	Verpackungsgruppen I, III
	☐

	Verpackungsgruppen II, III
	☐

	Verpackungsgruppe I
	☐

	Verpackungsgruppe I, II, III
	☐

	d) Wonach richten sich nach ADR die Zusammenladeverbote?

	Nach dem Fahrzeug
	☐

	Nach der Kennzeichnung der Versandstücke mit Gefahrzetteln
	☐

	Nach der Mengengrenze nach Unterabschnitt 1.1.3.6
	☐

	Nach der Kennzeichnung mit Ausrichtungspfeilen
	☐

	e) Aus welchen Unterlagen können gemäß RID die zu treffenden Maßnahmen bei einem Unfall mit gefährlichen Gütern entnommen werden?

	Aus dem Beförderungspapier
	☐

	Aus den schriftlichen Weisungen
	☐

	Aus der Bescheinigung über die Prüfung des Tankcontainers
	☐

	Aus der Tankakte
	☐

	f) Welcher Personenkreis an Bord eines Seeschiffes ist vom Kapitän über das Vorhandensein gefährlicher Güter an Bord zu informieren?

	Nur sein Stellvertreter
	☐

	Alle mit Notfallmaßnahmen befassten Besatzungsmitglieder
	☐

	Alle Besatzungsmitglieder
	☐

	Alle an Bord befindlichen Personen
	☐

	g) Wer hat die detaillierte Beschreibung aller vermittelten Unterweisungsinhalte nach Kapitel 1.3 RID aufzubewahren?

	Arbeitgeber und Arbeitnehmer
	☐

	Der Gefahrgutbeauftragte
	☐

	Nur der Arbeitgeber
	☐

	Nur der Arbeitnehmer
	☐

	h) Welche Aussage über die Beförderung in loser Schüttung ist nach ADR richtig?

	Flüssige gefährliche Güter sind generell zur Beförderung in loser Schüttung zugelassen.
	☐

	Die Beförderung in loser Schüttung ist die Beförderung von festen Stoffen in Verpackungen.
	☐

	Die Beförderung von gefährlichen Gütern in loser Schüttung ist nur zulässig, wenn diese Beförderungsart ausdrücklich zugelassen ist.
	☐

	Das ADR lässt die Beförderung von Gütern in loser Schüttung generell nicht zu.
	☐

	i) Auf welche maximale Verwendungsdauer ist die Nutzung von flexiblen Schüttgut-Containern ab dem Zeitpunkt der Herstellung nach ADR beschränkt?

	2 Jahre
	☐

	2,5 Jahre
	☐

	5 Jahre
	☐

	Unbegrenzt, solange der Schüttgut-Container dicht ist
	☐
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